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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch Steuerberater, 

vom 19. Oktober 2005 gegen den Bescheid des Finanzamtes Gänserndorf Mistelbach vom 

19. September 2005 betreffend Haftung gemäß § 9 iVm § 80 BAO entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben und die Haftung auf einen Betrag von 

€ 2.635,31 (statt bisher € 2.845,48) eingeschränkt. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 19. September 2005 wurde der Berufungswerber (Bw.) Haftungspflichtiger 

gemäß §§ 9, 80 BAO für aushaftende Abgabenschuldigkeiten der Fa. G-GmbH., und zwar für 

Lohnsteuer Jänner 2002 in Höhe von € 2.845,48 in Anspruch genommen.  

Zur Begründung wurde dazu seitens der Abgabenbehörde erster Instanz ausgeführt, dass es 

zu den abgabenrechtlichen Pflichten des gesetzlichen Vertreters gehöre, für die rechtzeitige 

Entrichtung der anfallenden Abgaben Sorge zu tragen. Wenn er dieser Verpflichtung nicht 

nachkomme, hafte der Vertreter, wobei laut ständiger Rechtsprechung als Schuldform leichte 

Fahrlässigkeit ausreiche. 

Für Lohnsteuer hafte gemäß § 82 EStG der Arbeitsgeber und habe gemäß § 7 BAO als 

Schuldner einzustehen. Nach § 78 Abs. 3 EStG habe nämlich der Arbeitgeber dann, wenn die 

zur Verfügung stehenden Mittel zur Zahlung des vollen Arbeitslohnes nicht ausreichten die 

Lohnsteuer vom tatsächlich zur Auszahlung gelangenden niedrigeren Betrag zu bezahlen und 

einzubehalten. 
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Dies bedeute, dass das materielle Recht an den Sachverhalt, das nicht ausreichend Mittel 

vorhanden seien, anknüpfe und insoweit vorsorge, als die zur Auszahlung gelangenden Löhne 

soweit zu mindern seien, als diese und die davon zu berechnenden Lohnsteuerbeträge in den 

zur Verfügung stehenden Mitteln Deckung fänden. 

Die zur Haftung herangezogene Lohnsteuer Jänner 2002 sei bereits vor Konkurseröffnung 

fällig gewesen, weshalb diesbezüglich ein Verschulden des Geschäftsführers eingetreten, da 

nicht den Grundsätzen des materiellen Rechtes entsprochen worden sei. 

Gegen diesen Haftungsbescheid vom 19. September 205 richtet sich die vorliegende frist- und 

formgerechte Berufung des Bw., mit welcher die Aufhebung des angefochtenen Bescheides 

beantragt wird. 

Es sei einerseits bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Haftungsinanspruchnahme 

wegen des Nichtentrichtens von Abgaben nicht von einer automatisch schuldhaften 

Verletzung bestehender Pflichten (auch bei nicht abgeführter Lohnsteuer) auszugehen, 

andererseits würden beim Bw. Gründe für ein nicht schuldhaftes Verletzen von 

Abgabepflichten vorliegen. Bei Lohnsteuer und Umsatzsteuer lägen diese nicht im Einwand, 

die zur Verfügung stehenden Mittel hätten nicht ausgereicht. 

Um diese Sachverhalte ausführlich darlegen zu können, ersuche der Bw. unter 

Berücksichtigung von § 85 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 lit. b BAO um die Gelegenheit 

einer mündlichen Ergänzung seiner Bescheidbegründung. 

Ein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 284 Abs. 1 Z. 1 BAO 

wurde seitens des Bw. nicht gestellt. 

Mit Vorhalt vom 20. Februar 2007 wurde dem Bw. seitens des unabhängigen Finanzsenates 

die Möglichkeit eingeräumt, seine Berufung schriftlich zu ergänzen. 

Mit Schriftsatz vom 7. März 2007 ergänzte der Bw. seine Berufung dahingehend, dass, wie 

bereits ausgeführt, bei einer Haftungsinanspruchnahme wegen Nichtentrichtens von Abgaben 

nicht automatisch von einer schuldhaften Verletzung bestehender Pflichten durch den 

Geschäftsführer einer GmbH auszugehen sei. Es sei vielmehr zu beurteilen, ob tatsächlich eine 

schuldhafte Pflichtverletzung vorliege. 

In seinem Fall sei schon grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass es sich bei allen 

Haftungsbeträgen um solche handle, deren Fälligkeit in unmittelbarer Nähe zur 

Konkurseröffnung stehe. 

Die zeitnah zur Konkurseröffnung liegende Fälligkeit der haftungsgegenständlichen Abgabe sei 

unter dem Licht zu sehen, dass bis unmittelbar vor dem Konkursantrag am 19. März 2002 mit 

der Hausbank intensive Finanzierungsgespräche geführt und Finanzpläne aktiv diskutiert 
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worden seien, die anfangs Erfolg versprechend gewesen wären, sich letztlich jedoch für die 

Geschäftsführung überraschend als erfolglos herausgestellt hätten. Unmittelbar danach sei der 

Konkursantrag gestellt worden. Zum Zeitpunkt der Fälligkeit obiger Abgaben habe für die 

Geschäftsführung noch Aussicht auf Einigung mit der Hausbank bestanden. Diese 

Zahlungsverpflichtung sei daher nicht ignoriert worden und auch nicht fahrlässig unerfüllt 

geblieben, sondern, verbunden mit dem Stundungsansuchen hinausgeschoben worden. 

Eine schuldhafte Verletzung bestehender Geschäftsführerverpflichtungen im Zusammenhang 

mit der Abfuhr von Abgaben sei daher nicht gegeben. Diese vorgeworfene Schuldhaftigkeit sei 

auch unter dem Gesichtspunkt zu beurteilen, dass der Geschäftsführer alle 

Abgabenverpflichtungen in den vergangenen über zwanzig Jahren pflichtgemäß erfüllt habe, 

bis knapp vor Konkurseröffnung. Und er hätte die nicht abgeführten Abgaben ebenfalls 

entrichtet, wenn die ursprünglichen Zusagen der Hausbank nicht völlig überraschend 

zurückgenommen worden wären. 

Da diese Ausführungen allenfalls noch einer weiteren Ergänzung bedürften, wiederhole er 

seinen Antrag in der Berufungsschrift, ihm die Gelegenheit einer mündlichen Ergänzung dieser 

Ausführungen zu geben. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 9 Abs. 1 BAO haften die in den §§ 80 ff. bezeichneten Vertreter neben 
den durch sie vertretenen Abgabepflichtigen für die diese betreffenden Abgaben 
insoweit, als die Abgaben infolge schuldhafter Verletzung der den Vertretern 
auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden können. 

Gemäß § 80 Abs. 1 BAO haben die zur Vertretung juristischer Personen berufenen 
Personen und die gesetzlichen Vertreter natürlicher Personen alle Pflichten zu 
erfüllen, die den von ihnen Vertretenen obliegen, und sind befugt, die diesen 
zustehenden Rechte wahrzunehmen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, 
dass die Abgaben aus den Mitteln, die sie verwalten, entrichtet werden. 

Nach der Aktenlage war der Bw. in der Zeit von 16. April 1980 bis zur Eröffnung des 

Konkursverfahrens über das Vermögen der Fa. G-GmbH. am 20. März 2002 deren alleiniger 

handelsrechtlicher Geschäftsführer und zählt somit zum Kreis der im § 80 BAO genannten 

gesetzlichen Vertreter, welche zur Haftung gemäß § 9 BAO herangezogen werden können. 

Voraussetzung für die Geltendmachung der Haftung ist die Uneinbringlichkeit der 

haftungsgegenständlichen Abgaben bei der Primärschuldnerin. 

Der über das Vermögen der Primärschuldnerin eröffnete Konkurs wurde mit Beschluss des 

Landesgerichtes K. vom 9. Dezember 2004 nach Schlussverteilung und Ausschüttung einer 

Quote von 7,3862% aufgehoben, die GmbH in der Folge amtswegig am 31. März 2006 im 

Firmenbuch gelöscht. 
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Die Uneinbringlichkeit der haftungsgegenständlichen Lohnsteuer Jänner 2002 steht daher im 

Ausmaß von 92,6138% fest. 

Die Verpflichtung eines Vertreters nach § 80 BAO hinsichtlich der Abfuhr der Lohnsteuer geht 

über das Gebot der gleichmäßigen Behandlung aller Schulden (bzw. aller Gläubiger) hinaus. 

Aus der Bestimmung des § 78 Abs. 3 EStG 1998 ergibt sich vielmehr die Verpflichtung, dass 

die Lohnsteuer – ungeachtet des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller andrängenden 

Gläubiger – zur Gänze zu entrichten ist (VwGH 29.1.2004, 2000/15/0168). 

Der Arbeitgeber hat nach § 78 Abs. 3 EStG dann, wenn die Mitteln nicht zur Zahlung des 

vollen vereinbarten Bruttoarbeitslohnes ausreichen, die Lohnsteuer von dem tatsächlich zur 

Auszahlung gelangenden niedrigeren Betrag zu berechnen und einzubehalten, woraus nach 

ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes folgt, dass die Ausbezahlung von 

Löhnen ohne korrekte Einbehaltung und Abfuhr der Lohnsteuer in jedem Fall eine Verletzung 

abgabenrechtlicher Pflichten darstellt (VwGH 25.12.2004, 2004/13/0146). 

In dem die Berufung ergänzenden Schriftsatz vom 7. März 2007 hat der Bw. hinsichtlich der 

am 15. Februar 2002 fällig gewordenen Lohnsteuer Jänner 2002 in Höhe von € 2.845,48 

vorgebracht, dass diese Lohnsteuer nur die Lohnzahlungen an einzelne wenige verbliebene 

Dienstnehmer betroffen habe, für die es mit Fälligkeit 15. Februar 2002 zu keiner 

Lohnsteuerabfuhr mehr gekommen sei. Eine schuldhafte Pflichtverletzung des Bw. in Form der 

Nichtabfuhr der Lohnsteuer Jänner 2002 zum Fälligkeitstag 15. Februar 2002 für die im 

Jänner 2002 ausbezahlten Löhne wurde damit schlüssig einbekannt. 

Daran kann auch das Berufungsvorbringen des Bw. dahingehend, dass die zeitnah zur 

Konkurseröffnung liegenden Fälligkeiten unter dem Licht zu sehen seien, dass bis unmittelbar 

vor dem Konkursantrag am 19. März 2002 mit der Hausbank intensive 

Finanzierungsgespräche geführt und Finanzpläne aktiv diskutiert worden wären, die anfangs 

auch Erfolg versprechend gewesen seien, sich letztendlich jedoch für die Geschäftsführung 

überraschend als erfolglos herausgestellt hätten, nichts ändern. Durch dieses und das weitere 

Vorbringen dahingehend, dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Lohnsteuer Jänner 2002 für 

die Geschäftsführung noch Aussicht auf eine Einigung mit der Hausbank bestanden habe, die 

Zahlungsverpflichtung nicht ignoriert und fahrlässig unerfüllt geblieben sei, sondern, 

verbunden mit Stundungsersuchen, hinausgeschoben worden wäre, kann eine 

Rechtswidrigkeit der Haftungsinanspruchnahme des Bw. nicht aufgezeigt werden. 

Wie bereits ausgeführt, besteht die schuldhafte Pflichtverletzung des Bw. darin, trotz 

Nichtvorhandensein ausreichender Mittel zur Bezahlung des gesamten Bruttolohnes, die 

Nettolöhne ungekürzt ausbezahlt und sich damit der Möglichkeit der Zahlung der Lohnsteuer 

zum Fälligkeitstag begeben zu haben.  
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Daran kann auch das weitere Berufungsvorbringen des Bw. dahingehend, dass er, wie aus der 

Aktenlage ersichtlich, am 14. Februar 2002 ein Stundungsansuchen bezüglich der gemeinsam 

mit der Umsatzsteuervoranmeldung Dezember 2001 gemeldeten Lohnsteuer Jänner 2002 

hinsichtlich des auf dem Abgabenkonto stehenden Rückstandes in Höhe von € 10.333,23 mit 

dem Begehren eingebracht habe, diesen Betrag bis 15. März 2002 zu stunden, nichts ändern. 

Dies einerseits deswegen, weil die schuldhafte Pflichtverletzung des Bw. bereits zeitlich zuvor 

durch Auszahlung der vollen Nettolöhne bei Nichtvorhandensein ausreichender Mittel auch zur 

Bezahlung der Lohnsteuer zum späteren Fälligkeitstag bewirkt wurde. Zudem wurde im 

genannten Stundungsansuchen die Nichtgefährdung der Einbringlichkeit der Abgabe mit der 

Begründung behauptet, dass saisonal bedingt eine gewisse Illiquidität des Unternehmens 

bestehe, da Außenstände nur schleppend eingehen würden und sich der Zahlungseingang von 

Großkunden um einige Wochen verzögern würde. Im Rahmen dieses Stundungsansuchens 

wurde daher der Abgabenbehörde erster Instanz die schlechte wirtschaftliche Situation der 

GmbH und die drohende Insolvenzgefahr, welche durch Verhandlungen mit der Hausbank mit 

dem Ziel der Erlangung weiterer Kredite abzuwenden versucht wurde, verschwiegen. Darin 

und auch in der Nichtentrichtung der Lohnabgaben zum im Stundungsansuchen beantragten 

hinausgeschobenen Zahlungstermin 15. März 2002 ist nach Ansicht des unabhängigen 

Finanzsenates eine weitere schuldhafte Pflichtverletzung zu sehen, kann doch aus der 

Umsatzsteuervoranmeldung für den Zeitraum 1. bis 20. März 2002 (vor Konkurseröffnung) 

aufgrund des darin erklärten Umsatzes von € 17.139,60 auf das Vorhandensein liquider Mittel 

zur Entrichtung der Lohnsteuer geschlossen werden. 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes konnte die Abgabenbehörde erster 

Instanz auch zu Recht davon ausgehen, dass bei festgestellter schuldhafter Pflichtverletzung, 

mangels dagegen sprechender Umstände, diese auch kausal für die Uneinbringlichkeit der 

haftungsgegenständlichen Lohnsteuer Jänner 2002 war. 

Wie bereits ausgeführt, ist aufgrund der im Konkurs über das Vermögen der 

Primärschuldnerin ausgeschütteten Konkursquote von 7,3862% von einer Uneinbringlichkeit 

der haftungsgegenständlichen Lohnsteuer Jänner 2002 in Höhe von 92,6138% auszugehen, 

sodass im Weg einer teilweise stattgebenden Berufungsentscheidung die Haftung auf einen 

Betrag von € 2.635,31 einzuschränken war. 

Da ein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gemäß § 284 Abs. 1 Z. 1 BAO 

in der gegenständlichen Berufung nicht gestellt wurde, dem Bw. zur Wahrung des 

Parteiengehörs Gelegenheit zu einer schriftlichen Ergänzung des Berufungsvorbringens 

gegeben wurde (welche er auch wahrnahm) und der Sachverhalt zur Inanspruchnahme des 

Bw. als Haftungspflichtigen gemäß §§ 9, 80 BAO für Abgabenschuldigkeiten der Fa. G-GmbH. 
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ausreichend geklärt war, war dem Antrag des steuerlich vertretenen Bw., ihm die Gelegenheit 

zu einer weiteren mündlichen Ergänzung seiner Ausführungen zu geben, nicht zu folgen. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 27. März 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


